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§ 1 Geltungsbereich  

Diese Ordnung regelt die Aufgaben und die Wahl der Promovierendenvertretung der Universität Osnabrück 
(promos). 

§ 2 Aufgaben der Promovierendenvertretung  

1Die Promovierendenvertretung  

1. berät über die die Doktorandinnen und Doktoranden betreffenden Fragen und gibt hierzu gegenüber den 
Organen der Hochschule Empfehlungen ab,  

2. vertritt die Interessen der Promovierenden und fördert deren soziale Vernetzung,  

3. ist Ansprechpartnerin für die Promovierenden in allen Phasen der Promotion,  

4. nimmt zu den Entwürfen der Promotionsordnungen Stellung,  

5. benennt Mitglieder für den wissenschaftlichen Beirat des ZePrOs und 

6. entsendet Mitglieder für die Teilnahme an den Sitzungen der Fachbereichsräte und des Senats.  
2Die Promovierendenvertretung kann weitere Aufgaben übernehmen, soweit diese mit den zuvor genannten 
Aufgaben zusammenhängen. 

§ 3 Promovierende der Universität Osnabrück  

Promovierende der Universität Osnabrück im Sinne dieser Ordnung sind alle nach Maßgabe einer Ordnung zur 
Promotion an der Universität Osnabrück angenommenen Doktorandinnen und Doktoranden.  

§ 4 Organe des promos 

Organe des promos sind der promos-Rat und die Vollversammlung. 

§ 5 promos-Rat 

(1) 1Dem promos-Rat gehören fünf Mitglieder an, die von der Vollversammlung der Promovierenden der 
Universität Osnabrück gewählt werden. 2An der geheimen Wahl nehmen nur die anwesenden 
stimmberechtigten Promovierenden teil. 3Jede Doktorandin und jeder Doktorand im Sinne des § 3 kann sich 
zur Wahl stellen, sie oder er muss bei der Wahl nicht persönlich anwesend sein. 4Gewählt sind die fünf 
Kandidatinnen und Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten abgegeben gültigen Stimmen auf sich 
vereinigen. 5Durch Zuruf wird gewählt, wenn nur fünf Bewerbungen vorliegen und niemand diesem 
Verfahren widerspricht. 6Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 7Die Vollversammlung wählt des 
Weiteren drei Vertreterinnen bzw. Vertreter für den promos-Rat.  

(2) 1Der promos-Rat ist verantwortlich für die Erfüllung der in § 2 genannten Aufgaben der Promovie-
rendenvertretung.  

(3) Der promos-Rat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine Vertreterin oder 
einen Vertreter. 

(4) Die Amtszeit beträgt ein Jahr.  

(5) Der promos-Rat kann zusätzlich Vertreterinnen oder Vertreter aus dem Kreis der Promovierenden der 
Universität Osnabrück für bestimmte Arbeitsgruppen benennen. 
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§ 6 Vollversammlung 

(1) Der promos-Rat beruft mindestens einmal im Jahr eine Vollversammlung der Promovierenden an der 
Universität Osnabrück ein.  

(2) Auf der Vollversammlung finden die Wahlen des promos-Rates statt. 

(3) Auf Antrag von mindestens 20 Promovierenden der Universität Osnabrück beruft die oder der Vorsitzende 
des promos-Rates eine außerordentliche Vollversammlung ein. 

§ 7 Schlussbestimmungen 

Soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften der Allgemeinen Geschäftsordnung der 
Universität Osnabrück entsprechend. 

§ 8 Inkrafttreten 

Die Ordnung tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück in 
Kraft. 
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